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1. Einleitung 

Die Gemeinde Glarus Nord hat im Jahr 2017 festgestellt, dass die Abwasser- und Wasser-
gebühren aktuell und in den kommenden Jahren nicht mehr ausreichen werden, um die 
Anlagen bewirtschaften zu können. Gestützt auf den Bericht «Gebührenerhöhungen für 
Abwasser und Wasser – pragmatische Kalkulation» der WIF Partner AG aus dem Jahr 
2017 hat die Gemeinde Glarus Nord entsprechend der Selbstdeklaration vom 23.3.2018 
und der Stellungnahme des Preisüberwachers vom 11.4.18 die Abwasser- und Wasserge-
bühren angepasst. In den Prognosen von 2017 zeigte sich, dass trotz der beschlossenen 
Gebührenerhöhungen langfristig in beiden Medien eine negative Bilanz zu erwarten ist. 
Bei der damals beschlossenen Gebührenerhöhung handelte es sich deshalb um eine 
Übergangslösung. 

Der Gemeinderat wollte nun darüber informiert werden, wie sich die Gebührenerhöhungen 
bisher ausgewirkt haben und wie die Prognosen für die Weiterentwicklung der Spezialfi-
nanzierungen Wasserwerk und Abwasserbeseitigung lauten. Die WIF Partner AG hat da-
her den Bericht aus dem Jahr 2017 auf den heutigen Stand aktualisiert und im Bericht 
«Gebührenerhöhung Abwasser und Wasser – Zweite Etappe» die Entwicklungen aufge-
zeigt. 

Als Ergebnis zeigte sich, dass die geplante, etappierte Erhöhung der Abwassergebühren 
gemäss Stellungnahme des Preisüberwachers von April 2018 kurzfristig ausreicht, um die 
Finanzierung zu sichern. Es zeigte sich jedoch auch, dass die Erhöhung der Wasserge-
bühren nicht ausreicht, um die Finanzierung zu sichern. Aus diesem Grund möchte der 
Gemeinderat die Wassergebühren gemäss dem Bericht anpassen und bittet den Preis-
überwacher um eine Stellungnahme. 



Selbstdeklaration Gebührenerhöhung| Abwasser und Wasser  

 

5 

2. Abwassergebühren 

In der Stellungnahme von April 2018 (Anhang 1) hat der Preisüberwacher empfohlen, die 
geplante Gebührenerhöhung um 90 % im Abwasser zu etappieren, so dass die erste Erhö-
hung um 45 % im Januar 2019 fällig wurde und die zweite Erhöhung für das Jahr 2021 
vorgesehen werden sollte.  

Um die zweite Erhöhung zu bestätigen, hat die WIF Partner AG die Prognosen zur Ent-
wicklung der Spezialfinanzierung Abwasser überprüft und im Bericht «Gebührenerhöhung 
Abwasser und Wasser – Zweite Etappe» (Beilage 1) aufgezeigt. 

Als Ergebnis dieser Überprüfung hat sich gezeigt, dass in den letzten Jahren die Kosten 
im Abwasser die Einnahmen deutlich überstiegen. Die beschlossene Gebührenerhöhung 
um 45 % im Jahr 2019 und die empfohlene Gebührenerhöhung um weitere 45 % im Jahr 
2021 kann die Situation kurzfristig verbessern, reicht jedoch langfristig noch nicht aus, um 
eine angemessene Finanzierung der Anlagen zu gewährleisten. Aus diesem Grund wird 
der Gemeinderat den Empfehlungen des Preisüberwachers von April 2018 folgen und die 
Abwassergebühren im Januar 2021 um weitere 45 % (bezogen auf die Gebühren von 
2018) erhöhen. Der aktualisierte Gebührenvergleich ist in Tabelle 1 und Abbildung 1 dar-
gestellt, der aktuelle Abwassertarif ist im Anhang 2. 

Später wird der Gemeinderat eine weitere Erhöhung im Rahmen der anstehenden Anpas-
sung der Reglemente prüfen und dem Preisüberwacher zur Stellungnahme vorlegen. 

 

 Einpersonenhaushalt in 
2-Zi.-Wohnung 
in Franken pro m3 Frisch-
wasser 

 3-Personenhaushalt in 
4-Zi.-Wohnung 
in Franken pro m3 Frisch-
wasser 

 4-Personenhaushalt in 
6-Zi.-Einfamilienhaus 
in Franken pro m3 Frisch-
wasser 

Min 0.5  0.31  0.31 

25% Perzentil 1.53  1.44  1.57 

75% Perzentil 2.58  2.5  2.71 

65% Perzentil 2.4  2.23  2.49 

Median 2.06  1.9  2.09 

Max 5.98  4.89  5.42 

Durchschnitt 2.19  1.98  2.16 

Glarus Nord ak-
tuell 

1.96  1.96  2.08 

Glarus Nord 
nach Erhöhung 

2.57  2.57  2.73 

Tabelle 1 Kosten für Wasser für Modellhaushalte in der Schweiz gemäss Webseite des Preisüberwachers (vom 14.4.2020) 
im Vergleich mit den aktuellen Kosten und den Kosten nach einer Gebührenerhöhung in Glarus Nord. 
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Abbildung 1 Kosten für Abwasser für Modellhaushalte in der Schweiz gemäss Webseite des Preisüberwachers (vom 
21.4.2020) im Vergleich mit den aktuellen Kosten und den Kosten nach einer Gebührenerhöhung in Glarus Nord. 
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3. Wassergebühren 

3.1. Selbstdeklaration 

Die Gemeinde Glarus Nord bestätigt hiermit, dass… 

1. Gebührenentscheid: 
a. Die für die Festlegung zuständigen Behörde ist der Gemeinderat. 
b. Der Entscheid ist vorgesehen für die Gemeinderatssitzung am 25.06.2020 

2. Kostenabgrenzung: 
a.  … in ihrer Rechnung nur Kosten ausgewiesen werden, die durch verursa-

chergerechte Gebühren zu decken sind. 
b. … die Abschreibungsdauern mindestens den von der Branche empfohle-

nen oder den maximal zulässigen des Kantons entsprechen. 
c. … die gesamten in die laufende Rechnung verbuchten Investitionen 

höchstens 10 Prozent der Gesamtkosten ausmachen. 
d.  … die Betriebskosten auf den durchschnittlichen (bereinigten) Betriebs-

kosten der letzten drei Jahre basieren. Die kalkulierte generelle Teuerung 
bei den Betriebskosten beträgt nicht mehr als die durchschnittliche Teue-
rung der letzten 5 Jahre. 

3. … das Gebührensystem alle Nutzer der Wasserversorgung berücksichtigt. 
4. … die Anschlussgebühren für keine Gebäudekategorie um mehr als 20 Prozent 

erhöht werden. 
5. … die Gebührenerhöhung für keinen Haushalttyp oder Betrieb(styp) mehr als 30 

Prozent ausmacht. 
6. … die Gebühr für die Standardhaushalte gemäss Gebührenvergleich des Preis-

überwachers für alle Haushalttypen unter Fr. 2.40 pro m3 (inkl. Anteil Grundge-
bühren) liegt. 

7. … sie keine zusätzlichen Abschreibungen macht und keine zusätzlichen Reserven 
oder Vorfinanzierungen äufnet. 

8. … die geplanten Gebühren nur die angemessenen durchschnittlichen jährlichen 
Kosten decken. 

 

___________________________________ 
Fachstellenleiter Projekte, Balthasar Zopfi 
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3.2. Kennzahlen 

Kennzahl Grösse 

Leitungslänge 176 km 

Bauwerke 124 

Hydranten 910 

Wiederbeschaffungswert 250 Mio. Franken 

Jährlicher Wertverlust 3,4 Mio. Franken 

Tabelle 2 Kennzahlen des Infrastrukturbereichs Wasser 

3.3. Gebührenkalkulation und resultierende Gebührenerhöhung 

Zur Kalkulation der Gebührenerhöhung haben wir die zukünftigen Kosten, Beiträge, Inves-
titionen und Einnahmen aus Anschlussgebühren abgeschätzt. Als Grundlage dienten die 
Werte aus den vergangenen Jahren, die geplanten Investitionen im Finanzplan, die Ergeb-
nisse der Simulationen der zukünftigen Investitionen in den Werterhalt sowie die geplan-
ten Investitionen gemäss GWP (Anhang 4). Die Abschätzung hat die folgenden Werte er-
geben: 

Erfolgsrechnung: 
 Jährliche Betriebskosten wie im Mittel in den letzten Jahren: 1'600'000 Franken 

 Jährliche Subventionen (von Versicherung): 8 % der getätigten Investitionen 

 
Investitionsrechnung: 
 Jährliche Einnahmen Anschlussgebühren: 575’000 Franken bis 2021, danach jährlich 

sinkend um 46’000 Franken (8 %) auf 345’000 Franken im Jahr 2026 und folgende, da 
die hohen Bautätigkeiten der vergangenen Jahre bereits heute rückläufig sind. 

 Brutto-Investitionen gemäss Finanzplan und Prognose für optimalen Werterhalt sowie 
Investitionen gemäss GWP für die nächsten 12 Jahre (Abbildung 2). 

Abbildung 2 Brutto-Investitionen gemäss Finanzplan und Prognose für optimalen Werterhalt sowie Investitionen gemäss GWP. 
Weitere Informationen dazu sind im Bericht «Gebührenerhöhung Abwasser und Wasser – Zweite Etappe». 



Selbstdeklaration Gebührenerhöhung| Abwasser und Wasser  

 

9 

Die Entwicklung der Bilanz Wasser ist für verschiedene Varianten im Bericht «Gebühren-
erhöhung für Abwasser und Wasser – Zweite Etappe» (Beilage 1) detailliert aufgezeigt. 
Das Hauptziel der Gebührenkalkulation war, den bestehenden Bilanzfehlbetrag kurzfristig 
zu reduzieren.  

Als Ergebnis der Gebührenkalkulation hat sich gezeigt, dass sich ohne eine weitere Ge-
bührenerhöhung der bestehende Bilanzfehlbetrag kontinuierlich vergrössern wird. Eine 
Gebührenerhöhung um 30 % ab Januar 2021 könnte den Bilanzfehlbetrag in den nächsten 
Jahren leicht reduzieren. Langfristig wird aber auch diese Gebührenerhöhung nicht ausrei-
chen, so dass in spätestens 2 Jahren eine erneute Überprüfung der Entwicklung der Bi-
lanz erforderlich sein wird. 

3.4. Alter und neuer Gebührentarif 

Im April 2018 wurde vom Preisüberwacher (Anhang 1) der aktuell gültige Wassertarif be-
willigt. Seit Januar 2019 sind die entsprechenden Tarife gemäss Anhang 5 gültig. Der Ge-
meinderat möchte die aktuell gültigen Tarife für die jährlichen Benutzungsgebühren nun 
um insgesamt 30 % erhöhen. Die Tarife für Bauabwasser und die einmaligen Anschluss-
gebühren bleiben unverändert. Die alten und die neuen geplanten Tarife sind in Tabelle 3 
gegenübergestellt. 

 Grundgebühr 
in CHF pro m3 Nenndurchfluss des 
Wasserzählers 

 Mengengebühr 
in CHF pro m3 Trinkwasserbezug 

Aktuell gültiger Tarif 2019 58  1.16 

Neuer geplanter Tarif 2021 75.4  1.51 

Tabelle 3 Aktuelle und geplante Wassertarife im Vergleich 

3.5. Gebührenhöhe im Vergleich zu anderen Gemeinden 

In Tabelle 4 und Abbildung 3 sind die aktuellen Gebühren und die Gebühren nach einer 
Erhöhung für die Gemeinde Glarus Nord im Vergleich zu den anderen Schweizer Gemein-
den gemäss Webseite des Preisüberwachers vom 14.4.2020 dargestellt. 

Im Moment liegen die Kosten für das Wasser in Glarus Nord für die Haushaltstypen 1/2 
und 3/4 auf Höhe der 25 %-Perzentile, für den Haushaltstyp 4/6 etwas darüber. Nach einer 
Erhöhung der Gebühren um 30 % liegen die Kosten für den Haushaltstyp 1/2 noch immer 
unter dem Durchschnitt, für den Haushaltstyp 3/4 im Durchschnitt und für den Haushalts-
typ 4/6 ungefähr auf dem 65%-Perzentil. 
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 Einpersonenhaushalt in 
2-Zi.-Wohnung 
in Franken pro m3 Frisch-
wasser 

 3-Personenhaushalt in 
4-Zi.-Wohnung 
in Franken pro m3 Frisch-
wasser 

 4-Personenhaushalt in 
6-Zi.-Einfamilienhaus 
in Franken pro m3 Frisch-
wasser 

Min 0.37  0.38  0.44 

25% Perzentil 1.47  1.34  1.54 

75% Perzentil 2.32  2.14  2.52 

65% Perzentil 2.14  1.98  2.36 

Median 1.94  1.76  2.06 

Max 7.6  4.21  4.66 

Durchschnitt 2.04  1.76  2.07 

Glarus Nord ak-
tuell 

1.41  1.35  1.85 

Glarus Nord 
nach Erhöhung 

1.83  1.75  2.40 

Tabelle 4 Kosten für Wasser für Modellhaushalte in der Schweiz gemäss Webseite des Preisüberwachers (vom 14.4.2020) 
im Vergleich mit den aktuellen Kosten und den Kosten nach einer Gebührenerhöhung in Glarus Nord. 

 

Abbildung 3 Kosten für Wasser für Modellhaushalte in der Schweiz gemäss Webseite des Preisüberwachers (vom 14.4.2020) 
im Vergleich mit den aktuellen Kosten und den Kosten nach einer Gebührenerhöhung in Glarus Nord. 
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3.6. Bilanzen und Jahresrechnungen 

Die Bilanzen und die Jahresrechnungen sind für die letzten Jahre im Bericht «Gebührener-
höhung für Abwasser und Wasser – Zweite Etappe» (Beilage 1) graphisch aufgezeigt. In 
Tabelle 5, Tabelle 6 und Tabelle 7 sind die Zahlenwerte aus der Bilanz, aus der Erfolgs-
rechnung und aus der Investitionsrechnung dargestellt. 

 
Bilanz  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  Mio. Franken 

Aktiva  

 

Verwaltungsvermögen 
(Anlagevermögen) 9.73 9.23 8.18 7.72 6.4 6.24 5.93 6.39 

Bilanzfehlbetrag    -0.38 -0.88 -1.42 -1-.75 -2.42 

Passiva         

 Eigenkapital 2.36 1.19 0.5      

Tabelle 5 Bilanz für die Spezialfinanzierung Wasser 2011-2018 

 
Erfolgsrechnung 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  Mio. Franken 

Ausgaben  

 

Betriebskosten 1.04 1.96 1.42 1.4 1.38 1.65 1.48 1.75 

Abschreibungen 1.33 1.14 1.1 0.99 0.81 0.61 0.55 0.58 

Zinszahlungen 0.08 0.11 0.11 0.11 0.11 0.07 0.09 0.09 

Einnahmen         

 

Einnahmen aus Benüt-
zungsgebühren 1.83 2.01 1.86 1.62 1.79 1.78 1.73 1.71 

Sonstige Einnahmen  0.04 0.08    0.05 0.06 

Entnahme aus Spezialfi-
nanzierung 0.61 1.17 0.7 0.88 0.5 0.54 0.34 0.67 

Cashflow 
(Nettoeinnahmen) 0.72 -0.03 0.4 0.11 0.31 0.07 0.21 -0.09 

Tabelle 6 Erfolgsrechnung für die Spezialfinanzierung Wasser 2011-2018 

 
Investitionsrechnung 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  Mio. Franken 

Ausgaben  

 Investitionen 1.32 1.29 1.04 1.02 0.61 1.09 1.42 1.27 

Einnahmen         

 

Subventionen 0.17 0.15 0.15 0.14 0.04 0.12 0.21 0.01 

Einnahmen aus An-
schlussgebühren 0.4 0.5 0.91 0.6 1.08 0.53 0.97 0.23 

Nettoinvestitionen 0.76 0.64 -0.02 0.29 -0.52 0.44 0.24 1.03 

Tabelle 7 Investitionsrechnung für die Spezialfinanzierung Wasser 2011-2018 
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3.7. Betriebskosten 

Die reinen Betriebskosten für die Wasserversorgung (ohne Abschreibungen) aus der Er-
folgsrechnung belaufen sich im Schnitt auf ca. 1,5 bis 1,6 Mio. Franken pro Jahr, Tendenz 
steigend. Demgegenüber stehen die aktuellen Einnahmen aus den Benützungsgebühren 
von im Schnitt 1,75 Mio. Franken pro Jahr, Tendenz fallend (vgl. Tabelle 6). Werden dazu 
die Abschreibungen berücksichtigt, kann die Erfolgsrechnung nur durch Bezüge aus der 
Spezialfinanzierung (aktueller Stand: Bilanzfehlbetrag von -2,42 Mio. CHF, Tabelle 5) aus-
geglichen werden. 

3.8. Budgetierte Massnahmen 

Im aktuellen Finanzplan sind für das Jahr 2020 Investitionen in Höhe von ca. 8 Mio. Fran-
ken (7 Mio. Franken Nettoinvestitionen) budgetiert (Anhang 2). Im Jahr 2018 hat die Ge-
meinde Glarus Nord Brutto-Investitionen in Höhe von 1,27 Mio. CHF getätigt und im Jahr 
2019 waren knapp 4 Mio. Franken (3 Mio. Franken Nettoinvestitionen) budgetiert. Das 
heisst, dass die budgetierten Investitionen sich jedes Jahr mindestens verdoppeln. Der 
Grund für die bisher (zu) niedrigen Investitionen und die daraus resultierenden höheren 
Investitionen in den nächsten Jahren liegt darin, dass vor der Fusion zur Gemeinde Glarus 
Nord im Jahr 2011 die früheren Gemeinden ihre Investitionen massiv zurückgefahren ha-
ben. Seither ist das Investitionsniveau auf diesem tiefen Stand geblieben. Im Jahr 2018 
hat die Gemeinde Glarus Nord eine Strategie zur Erhaltung ihrer Infrastrukturen erarbeitet 
und hat festgestellt, dass die Investitionen in den Werterhalt der Wasserleitungen deutlich 
steigen müssen, um diese generationengerecht erhalten zu können. 
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Selbstdeklaration - Bestätigung geplanter Wassertarif; Empfehlung zu den geplanten Abwas-
sergebühren

Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte

Mit der E-Mail vom 26. Màr22018 wurde uns die Selbstdeklarationen betreffend den Anpassungen der
Wasser- und Abwassergebühren eingereicht.

Aufgrund der eingereichten Unterlagen lassen wir lhnen nachfolgende Empfehlung zukommen.

Rechtliches

Das Preisüberwachungsgesetz (PüG) gilt für Wettbewerbsabreden im Sinne des Kartellgesetzes vom
6. Oktober 1995 und für marktmächtige Unternehmen des privaten und des öffentlichen Rechts (Art. 2
PüG). Die Gemeinde Glarus Nord verfügt in ihrem Ver- und Entsorgungsgebiet über ein lokales öffent-
liches Monopol in der Wasserver- und Abwasserentsorgung. Damit ist Art. 2 PüG erfüllt und die Unter-
stellung unter das Preisüberwachungsgesetz gegeben.

lst die Legislative oder die Exekutive des Bundes, eines Kantons oder einer Gemeinde zuständig für die
Festsetzung oder Genehmigung einer Preiserhöhung, die von den Beteiligten an einer Wettbewerbsab-
rede oder einem marktmächtigen Unternehmen beantragt wird, so hört sie zuvor den Preisüberwacher
an. Er kann beantragen, auf die Preiserhöhung ganz oder teilweise zu verzichten oder einen miss-
bräuchlich beibehaltenen Preis zu senken (Art. 14 Abs. 1 PüG). Damit verfügt die Preisüberwachung im
Falle der Wasser- und Abwassergebühren der Gemeinde Glarus Nord über ein Empfehlungsrecht.

Preisüberwachung PUE
Einste¡nstrasse 2, 3003 Bern
Tel. +41 58 462 21 01 , Fax +41 58 462 2'l 08
agnes.meyerfrund@pue.admin.ch
www.preisueberwacher.admin.ch
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Selbstdeklaration

Die Gemeinde Glarus Nord hat die neu vorgesehenen Abwassergebühren als Selbstdeklaration ein-
gereicht, wobei sie zwei Punkte nicht erfüllt:

o Die Gebühren steigen für einzelne Haushalte um mehr als 30%.
. Die Gebühren für das Abwasser liegen nach der zweiten Erhöhung höher als die 65.

Perzentile.

Der Preisüberwacher hat diese zur Kenntnis genommen und nimmt nur zur Möglichkeit der Etappie-
rung der Gebührenerhöhung Stellung.

Vertieft geprüft wird nur die Möglichkeit der Etappierung der Erhöhung.

1. Abwassergebühren

Der Bereich Abwasser verfügt noch über genügend Reserven, um die Gebührenerhöhung zu etappie-
ren. Angesichts der relativ tiefen Gebühren und des mittelfristig hohen Erhöhungsbedarfs, ist eine Er-
höhung in einem ersten Schritt um 45% angemessen. Der zweite Schritt sollte frühestens in 2 Jahren
erfolgen und ist in der Höhe noch einmalzu prüfen.

2. Wassergebühren

Der Bereich Wasser weist bereits einen Bilanzverlust aus. Eine Etappierung der Erhöhung ist daher
nicht sinnvoll. Auf die Abgabe einer Empfehlung wird verzichtet.

Empfehlung

ln Ergänzung zur Selbstdeklaration und gestützt auf die vorstehenden Erwägungen und in Anwendung
der Artikel 2, 13 und 14 PüG empfiehlt der Preisüberwacher der Gemeinde Glarus Nord:

. Die Erhöhung der Abwassergebühren zu etappieren und die Gebühren in eínem ersten
Schritt um maximal 45/o zu erhöhen. Der zweite Schritt sollte frühestens in 2 Jahren er,
folgen und ist in der Höhe noch einmal zu prüfen.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die zuständige Behörde die Stellungnahme des Preisüberwachers in
ihrem Entscheid aufzuführen und, falls sie der Empfehlung nicht folgt, in der Veröffentlichung ihren ab-
weichenden Entscheid zu begründen hat (Art. 14 Abs. 2 PüG).

Wir bitten Sie, lhre Selbstdeklaration zusammen mit den neuen Gebühren zu veröffentlichen und uns
den entsprechenden Link zukommen zu lassen. Wir werden die Selbstdeklaration nach dem Entscheid
der Gemeinde zusammen mit unserer Empfehlung auf unserer Homepage veröffentlichen.

liche Grüsse

Preisü

ie
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auf beide Geschlechter. 
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I. Jährliche Benutzungsgebühren 

Art. 01 Grundgebühr 
 
1. Die Grundgebühr wird gemäss Art. 34 AWR aufgrund der Grundstücksfläche 

ermittelt. Die Grundstücksfläche wird nach Bauzonenart gewichtet. Der 
Flächenpreis beträgt für die gewichtete Grundstückfläche Fr. 0.145 pro m². 

2. Die Gewichtungsfaktoren betragen:  
 

Nutzungszonen (gemäss Bauordnungen)  Faktor  
Bilten Niederurnen Oberurnen Näfels  
W2 W2 W2, FH W2a, FH 1 
SO, W3 W3 W3 W2b 2 

D, WG2,WG3, 
W4, OE 

W3A, W4, 
WGA, WGC, D, 
OE 

OE, WG, DK, 
W4 OE, WG, DK 3 

G, I WGB, K, G, I K, G, I K,G, I 4 
Strassen Strassen Strassen Strassen 5 
 
Nutzungszonen (gemäss Bauordnungen)   Faktor  
Mollis  Filzbach  Obstalden  Mühlehorn   
W2b, W2c,FH  W1, W2  FH, W  W, FH  1  
W2a  W3  WG   2  
OE, WG  WG, S, D, OE K, OE  G, OE  3  
DK, GI    DK, GI  4  
Strassen  Strassen  Strassen  Strassen  5  

 
3. Die anrechenbare Grundstücksfläche bestimmt sich grundsätzlich nach den 

Bestimmungen der kantonalen Bauverordnung. Abparzellierte Zufahrten und 
Vorplätze bis 99 m² gelten indessen als Gebäudevorplätze mit 
Gewichtungsfaktor der zugehörigen Zone.  

4. Bei folgenden Grundstückflächen grösser als 2000 m²  kann der Eigentümer die 
Gebäudegrundfläche oder die effektiv versiegelte Fläche geltend machen:  
a) mit grossen Grünflächen; 
b) in der Zone für öffentliche Bauten oder in der Industriezone; 
c) ausserhalb Bauzonen; 
d) mit Strassen und Plätzen. 

5. Die gewichtete Fläche wird in diesen Fällen wie folgt bestimmt: 
Gebäudegrundfläche oder versiegelte Fläche multipliziert mit dem 
Gewichtungsfaktor 5. 

6. Die Gewichtung von Flächen ausserhalb der Bauzonen, welche nicht definiert 
sind, ist sinngemäss vorzunehmen. Für an die öffentliche Kanalisation 
angeschlossene Bauten ausserhalb Bauzonen in grossen Parzellen kann 
anstelle der Parzellenfläche die fünffache Gebäudefläche geltend gemacht 
werden.  

7. Reduktion der Grundgebühr gemäss Art. 35 AWR: 50%. 
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Art. 02 Mengengebühr  
 
1. Der Mengenpreis beträgt: Fr. 1.595 pro m3. 
2. Verschmutzungszuschlag gemäss Art 37 Abs. 1 AWR: gemäss Vorgaben der 

kantonalen Fachstelle. 
 

II. Bauabwasser  

Art. 03 Vorübergehende Einleitungen  
 
1. Für vorübergehende Abwassereinleitungen wird die Höhe der Mengen- und 

Grundgebühr je nach Aufwand vom Ressort festgelegt.  
 

Art. 04 Verschmutzungen durch Bautätigkeiten 
 
1. Gebühr gemäss Art. 37 Abs. 3 AWR: 0.5 ‰ der mutmasslichen Bausumme, 

mindestens aber Fr. 50.00.  
 

III. Einmalige Anschlussgebühr  
 
1. Die einmalige Anschlussgebühr beträgt: Fr. 25.00 pro m2 Geschossfläche (GF). 
2. Reduktion der Anschlussgebühr gemäss Art. 32 Abs. 5 AWR: 30%.  
 

IV. Minimaler Rechnungsbetrag 
 
1. Mindestbeträge, die gemäss Art. 42 AWR nicht in Rechnung gestellt werden:  

Fr. 20.00. 
 

V. Mehrwertsteuer 
1. Bei allen Preisen wird die Mehrwertsteuer zusätzlich verrechnet. 
 

Glarus Nord, 02. Mai 2018 
 
GEMEINDERAT GLARUS NORD 

 
 
 
 
 

Martin Laupper  Andrea Antonietti 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin 
 
Registratur-Nr. 23.07 / 2017-40 
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Budgetkredit (jährliche Ausgabenbewilligung)

Allgemein 60500 Wasserwerk Anschlussbeiträge (635000, 637000) aller Ortschaften -575 -575 -575 -575 -575 -575
Allgemein 60500 Wasserwerk Ersatz Fahrzeug für Werkhof Näfels/Kerenzen (PW) 50 50
Allgemein 60500 Wasserwerk GWP Kerenzerberg 325 200 150

Bilten 60500 Wasserwerk Landstrasse Ussbüel, Querung Kantonsstrasse 10 X 50 X 50 -3
Bilten 60500 Wasserwerk Werksanierung Tschachenstrasse 102 X 266 X 11 255
Bilten 60500 Wasserwerk Beitrag Fridolinstrasse, Ersatz Wasserleitung 149 X -10 X -10
Bilten 60500 Wasserwerk Werksanierung Kusterwiese, Claridenstrasse 150 X 154 X 154
Bilten 60500 Wasserwerk Werksanierung Adlerhoschet 330 X 120 X 5 115

Filzbach 60500 Wasserwerk Neubau Wasserleitung Mittlere Rütegg - Aeschenwald 350 X 192 X 192

Mollis 60500 Wasserwerk Werksanierung Hinterdorfstrasse 3 X 660 X 26 174 460
Mollis 60500 Wasserwerk Werksanierung Kanalstrasse, Sonnmatt - Vorprojekt 49 X 19 X 19
Mollis 60500 Wasserwerk Werksanierung Kanalstrasse, Sonnmatt GWP-Massnahme 9.1 49 X 467 X 467
Mollis 60500 Wasserwerk Werksanierung Oberrütelistrasse 50 X 206 206
Mollis 60500 Wasserwerk Quellableitungen Mäuerli/Rütisbrunnen - Welschbüel Etappen 1-3; 

Erneuerung Wasserleitung

86 X 450 X 150 -9 150

Mollis 60500 Wasserwerk Erschliessung Werke Kännelstrasse, Hagnen - Vorprojekt 112 X 12 X 12
Mollis 60500 Wasserwerk Erschliessung Werke Kännelstrasse, Hagnen 112 X 298 X 298
Mollis 60500 Wasserwerk Paradisli: Neubau Reservoir, GWP-Massnahme 12 200 X 3'300 X 1'240 -198
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Budgetkredit (jährliche Ausgabenbewilligung)

Mollis 60500 Wasserwerk Leitsystem GWP Mollis - Bilten (Res. Paradisli), GWP-Massnahme 12 200 X 500 X 500

Mollis 60500 Wasserwerk Werksanierung Kerenzerstrasse 201 X 370 X 370 -22
Mollis 60500 Wasserwerk Neubau Wasserleitung Allmeind-Feldbach GWP-Massnahme 3 202 X 290 X 290 -17
Mollis 60500 Wasserwerk Erschliessung Werke PW Allmeind - PW Erlen, GWP-Massnahme 2,

Ersatz Wasserleitung PW Erlen

203 X 890 X 890 -53

Mollis 60500 Wasserwerk Werksanierung Allmeindstrasse, Moosbach, GWP Massnahme 5 205 X 398 X 398 -24

Mollis 60500 Wasserwerk Rüfistrasse, GWP-Massnahme 10 206 X 200 X
Mollis 60500 Wasserwerk Hinterdorfstrasse, Neubau Verbindungsleitung Linthbrüggli mit 

Messschacht, GWP-Massnahme 36

207 X 170 X 170 -10

Mollis 60500 Wasserwerk Rückbau Reservoir Beglingen, GWP-Massnahme 13 208 X 60 X 60
Mollis 60500 Wasserwerk Rückbau Reservoir Allmeind, GWP-Massnahme 4 209 X 50 X 50
Mollis 60500 Wasserwerk Neubau Wasserleitung Beglingen - Reservoir Paradisli, GWP-

Massnahme 14

211 X 211 X 211

Mollis 60500 Wasserwerk Neubau Wasserleitung Chappelen - Reservoir Beglingen, GWP-

Massnahme 15.1

213 X 520 X 21 499

Mollis 60500 Wasserwerk Neubau Wasserleitung Forenwald - Chappelen, GWP-Massnahme 

15.2

214 X 1'090 X 44 1'046

Mollis 60500 Wasserwerk Werksanierung Bahnhofstrasse - Vorprojekt 314 X 13 X 13
Mollis 60500 Wasserwerk Werksanierung Bahnhofstrasse 314 X 307 X 207 100
Mollis 60500 Wasserwerk Sanierung Quelle Welschenbühl 333 X 43 X 4 39
Mollis 60500 Wasserwerk Werksanierung Haltligasse - Vorprojekt 336 X 15 X 15
Mollis 60500 Wasserwerk Werksanierung Haltligasse 336 X 310 310
Mollis 60500 Wasserwerk Werksanierung Oberrütelistrasse 353 X 170 X 7 163
Mollis 60500 Wasserwerk Neubau Wasserleitung Gäsi 366 X 210 X 210

Mühlehorn 60500 Wasserwerk Werksanierung Hohrainstrasse, Rietlistrasse - Vorprojekt 31 X 15 X 15
Mühlehorn 60500 Wasserwerk Werksanierung Hohrainstrasse, Rietlistrasse 31 X 365 X 365
Mühlehorn 60500 Wasserwerk Werksanierung Tiefenwinkel - Vorprojekt 56 X 10 10
Mühlehorn 60500 Wasserwerk Werksanierung Tiefenwinkel 56 X 230 230

Näfels 60500 Wasserwerk Werksanierung Klosterweg 4 X 80 X 3 77
Näfels 60500 Wasserwerk Werksanierung Bahnhofstrasse 9 X 190 X 8 182
Näfels 60500 Wasserwerk Werksanierung Burgstrasse 13 X 50 X 2 48
Näfels 60500 Wasserwerk Werksanierung Risi, Abschnitt 1 15 X 200 X 8 192
Näfels 60500 Wasserwerk Werksanierung Risi Abschnitt 2 16 X 280 X 11 269
Näfels 60500 Wasserwerk Werksanierung Altweg, Aserstrasse 17 X 725 X 29 696
Näfels 60500 Wasserwerk Werksanierung Schwärzistrasse 20 X 134 X -8
Näfels 60500 Wasserwerk Werksanierung Oberseestrasse 24 X 305 X 12 293
Näfels 60500 Wasserwerk Werksanierung Müllhäusern 26 X 535 X 21 514
Näfels 60500 Wasserwerk Werksanierung Letz 28 X 300 X 12 288
Näfels 60500 Wasserwerk Werksanierung Fronalpstrasse 32 X 154 X 154 -9
Näfels 60500 Wasserwerk Werksanierung Alte Bahnhofstrasse, Bachdörfli - Vorprojekt 36 X 25 X 25
Näfels 60500 Wasserwerk Werksanierung Alte Bahnhofstrasse, Bachdörfli 36 X 590 X 590
Näfels 60500 Wasserwerk Werksanierung Autschachen, Am Linthli 37 X 202 X 202
Näfels 60500 Wasserwerk Aserstrasse, Etappe 1, Ersatz Wasserleitung 40 X 305 X 12 293
Näfels 60500 Wasserwerk Ersatz Wasserleitung Am Linthli, Abschnitt 1 44 X 137 X 5 132
Näfels 60500 Wasserwerk Ersatz Wasserleitung Am Linthli, Abschnitt 2 45 X 240 X 240 -14
Näfels 60500 Wasserwerk Werksanierung Färblistrasse, Grüt 81 X 242 X 10 232
Näfels 60500 Wasserwerk Werksanierung Stichstrasse Nä-Mo, Neubau Wasserleitung 123 X 1'280 X 470 210
Näfels 60500 Wasserwerk Ersatz Wasserleitung Altweg 217 X 55 X 2 53
Näfels 60500 Wasserwerk Neubau Wasserleitung Unterquerung SBB und Stichstrasse 220 X 120 X 120 -7
Näfels 60500 Wasserwerk Werksanierung Molliserstrasse, Obererlenstrasse 334 X 300 X 12 288

Niederunen 60500 Wasserwerk Werksanierung Lerchenweg, Brunnernstrasse, Badstrasse, Murgärtli 2 X 864 X 288 576

Niederurnen 60500 Wasserwerk Werksanierung Mättlistrasse 5 X 350 X 14 336
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Budgetkredit (jährliche Ausgabenbewilligung)

Niederunen 60500 Wasserwerk Wasserverbund Espenstrasse Nu,Schwärzistrasse Nä, GWP-

Massnahmen 32.2 und 27.2

85 X 1'728 X 1'728 -103

Niederurnen 60500 Wasserwerk Neubau Wasserleitung Schulhaus - Poststrasse 127 X 580 X 23 557
Niederunen 60500 Wasserwerk Werksanierung Fabrikstrasse 320 X 154 X 144 -9
Niederurnen 60500 Wasserwerk Neubau Wasserleitung Weiergut 322 X 120 X 120 -7
Niederurnen 60500 Wasserwerk Werksanierung Fronalpstrasse 351 X 84 X 3 81

Oberurnen 60500 Wasserwerk Werksanierung Bahnhofstrasse, Güterstrasse, Mürtschenstrasse 35 x 500 x 20 480

Oberurnen 60500 Wasserwerk Werksanierung Alte Landstrasse 136 x 300 x 12 288
Oberurnen 60500 Wasserwerk Werksanierung Kärpfstrasse 137 X 140 X 140 -10
Oberurnen 60500 Wasserwerk Werksanierung Kärpfstrasse, Friedlispitzstrasse, Schiltstrasse 138 X 560 X 22 538

Total Wasserwerk 24'125 8'106 -1'088 4'119 2'525 2'550 1'651 255

Allgemein 60600 Abwasser Anschlussbeiträge (635000, 637000) aller Ortschaften -875 -875 -875 -875 -875 -875
Allgemein 60600 Abwasser GEP 300 X 500 X 100 100

Bilten 60600 Abwasser Werksanierung Kusterwiesstrasse, Claridenstrasse 150 X 125 X 125
Bilten 60600 Abwasser Investitionsbeitrag AMOMF 303 3'000 1'450
Bilten 60600 Abwasser Werksanierung Adlerhoschet 330 X 300 X 12 288
Bilten 60600 Abwasser Werksanierung Landstrasse 345 X 662 X 26 636

Mollis 60600 Abwasser Werksanierung Hinterdorfstrasse 3 X 340 X 13 327
Mollis 60600 Abwasser Werksanierung Kanalstrasse, Sonnmatt 49 X 20 X 20
Mollis 60600 Abwasser Werksanierung Oberrütelistrasse 50 X 55 X 55
Mollis 60600 Abwasser Erschliessung Werke Kännelstrasse, Hagnen - Vorprojekt 112 X 5 5
Mollis 60600 Abwasser Erschliessung Werke Kännelstrasse, Hagnen 112 X 115 X 115
Mollis 60600 Abwasser Werksanierung Kerenzerstrasse 201 X 180 X 180
Mollis 60600 Abwasser Werksanierung Allmeindstrasse, Moosbach 205 X 10 X 10
Mollis 60600 Abwasser Werksanierung Bahnhofstrasse - Vorprojekt 314 X 17 X 17
Mollis 60600 Abwasser Werksanierung Bahnhofstrasse 314 X 413 X 313 100
Mollis 60600 Abwasser Werksanierung Haltlistrasse - Vorprojekt 336 X 7 X 7
Mollis 60600 Abwasser Werksanierung Haltlistrasse 336 X 190 X 190
Mollis 60600 Abwasser Umlegung Abwasserleitung Rüteli 365 X 130 X 130

Mühlehorn 60600 Abwasser Werksanierung Hohrainstrasse, Rietlistrasse - Vorprojekt 31 X 6 X 6
Mühlehorn 60600 Abwasser Werksanierung Hohrainstrasse, Rietlistrasse 31 X 142 X 142
Mühlehorn 60600 Abwasser Werksanierung Tiefenwinkel - Vorprojekt 56 X 13 X 13
Mühlehorn 60600 Abwasser Werksanierung Tiefenwinkel 56 X 307 X 307

Näfels 60600 Abwasser Werksanierung Bahnhofstrasse, Glärnischstrasse 9 X 1'106 X 44 1'062
Näfels 60600 Abwasser Werksanierung Risi, Abschnitt 1 15 X 300 X 12 288
Näfels 60600 Abwasser Werksanierung Altweg, Aserstrasse 17 X 113 X 5 108
Näfels 60600 Abwasser Werksanierung Schwärzistrasse 20 X 259 X 103
Näfels 60600 Abwasser Werksanierung Oberseestrasse 24 X 300 X 12 288
Näfels 60600 Abwasser Werksanierung Letz 28 X 450 X 18 432
Näfels 60600 Abwasser Werksanierung Alte Bahnhofstrasse, Bachdörfli - Vorprojekt 36 X 26 X 26
Näfels 60600 Abwasser Werksanierung Alte Bahnhofstrasse, Bachdörfli 36 X 624 X 624
Näfels 60600 Abwasser Werksanierung Büntgasse 118 X 100 X 4 96
Näfels 60600 Abwasser Erweiterung AP Letz 328 X 300 X 50
Näfels 60600 Abwasser Werksanierung Molliserstrasse, Obererlenstrasse 334 X 261 X 10 251
Näfels 60600 Abwasser Werksanierung Ambühlweg 359 X 190 X 8 182

Niederunen 60600 Abwasser Werksanierung Lerchenweg, Brunnernstrasse, Badstrasse, Murgärtli 2 X 1'406 X 561 845

Niederurnen 60600 Abwasser Werksanierung Mättlistrasse 5 X 700 X 28 672

Oberurnen 60600 Abwasser Poststrasse, Liegenschaft alte Post Oberurnen; Verlegung 11 X X

dz
Hervorheben

dz
Hervorheben
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Budgetkredit (jährliche Ausgabenbewilligung)

Oberurnen 60600 Abwasser Werksanierung Bahnhofstrasse, Güterstrasse, Mürtschenstrasse 35 x 413 X 16 397

Oberurnen 60600 Abwasser Werksanierung Alte Landstrasse 136 X 200 X 8 192
Oberurnen 60600 Abwasser Werksanierung Kärpfstrasse 137 X 205 X 205
Oberurnen 60600 Abwasser Werksanierung Kärpfstrasse, Friedlispitzstrasse, Schiltstrasse 138 X 710 X 29 681

Obstalden 60600 Abwasser Werksanierung Sallern - Obstalden Dorf 349 X 151 X 151

Total Abwasser 13'476 2'988 -875 1'803 2'278 227 1'203 96

dz
Hervorheben

dz
Hervorheben
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Anhang 4 Generelle Wasserversorgungsplanung (GWP) 



1/3

Generelles Wasserversorgungsprojekt Mollis bis Bilten Raymann AG, Glarus

Stand: Juli 17
zum Plan 05011.101 - 15 aktualisiert Juli 2017

Bau-Prioritäten der Massnahmen für Verbund
nicht enthalten: neue Erschliessungen und Ersatz von Leitungen, die nicht dem Verbund dienen

A.) Zusammenfassung Kostenschätzung Massnahmen
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1 Verbund Mollis - Näfels mit neuem Reservoir Paradiesli 10 7'686'600
2 Anschluss Teilgebiet Niederurnen Nord an WV Bilten 1 660'000
3 Voll-Verbund Niederurnen - Näfels 4 4'168'000

15 12'514'600Fr.    
4 und 5

Investitionen pro Jahr innerhalb 15 Jahren 834'307Fr.         

B.) Einzelne Massnahmen
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26 1.1 2017 Oberurnen / 
Näfels

Leitung SGU bis "Im Grütli" 
Oberurnen: entlang 
Kantonsstr. 

keine Ltg 440 150 682 300'000

6.1 1.3 2017 Mollis Leitung Oberdorfstr. - 
Rautistrasse + 
Hagnenstrasse

90/100 205 150 950 194'750

2 1.1 2018 Mollis / 
Näfels

Leitung Flugplatz bis PW 
Erlen Näfels

keine Ltg 1'250 200 788 985'000

15.1 1.1 2018 Mollis Leitung Kerenzerbergstr. 
Britternstr. bis Beglingen

2x150/125 340 150 941 320'000

6.2 1.3 2018 Mollis Leitung obere Büchelstrasse keine Ltg 55 160 909 50'000

6.3 1.3 2018 Mollis Leitung Grundstrasse keine Ltg 240 150 1042 250'000

12 1.2 2018-
2020

Mollis Reservoir Paradiesli Mollis, 
neu

2'200 1'500 3'300'000

14 1.2 2019 Mollis Leitung Beglingen bis 
Reservoir Paradiesli 
(mit Druckreduzierung 
Beglingen)

150 300 150 800 240'000

11.1 1.2 2019 Mollis Leitung Pardiesli- 
Hinterdorfstr.

180 400 250/300 850 340'000

15.2 1.2 2020 Mollis Leitung Kerenzerbergstr. 
Forenwald bis Britternstr.

2x150 960 150 850 816'000

11.2 1.2 2020 Mollis Leitungsverlängerung 
Kerenzerstrasse (obere 
Druckzone)

400 125 400 160'000

13 1.2 2021 Mollis Rückbau Reservoir 
Beglingen

780 70 54'600

11.3 1.2 2018 Mollis Leitung Weid - Haltli 90 180 150 722 130'000

11.4 1.2 2020 Mollis Leitung Pardiesli-Haltli 90 260 150 808 210'000

3 1.4 2020 Mollis Leitung PW Allmeind bis 
Netstalerstrasse

150 380 150 608 231'000

23 1.4 2020 Näfels Leitung Oberseestrasse 100 170 150 941 160'000

Total  Massnahmen für Verbund WV Mollis bis Bilten
Spätere Erweiterungen ohne hohe Priorität
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4 1.5 2020 Mollis Liquidation PW Allmeind 100 100 50'000

10 1.2 2021 Mollis Rüfistr.- Bahnhofstr. 150 150 250 1'000 150'000

9.1 1.5 2022 Mollis Leitung Kanalstr. -
Oberrütelistr.

100 300 150 800 240'000

9.2 1.5 2023 Mollis Leitung Kanalstr. -
Oberrütelistr.

100 260 150 800 208'000

22 1.5 2023 Näfels Liquidation Reservoir 
Hilarirank

900 78 70'000

7.2 1.5 2023 Mollis DRV Winkelgasse 50'000

5 1.4 2024 Mollis Leitung Allmeindstrasse bis 
Moosbach

125 300 150 750 225'000

25 1.4 Abhängig 
Schönegg

Näfels Leitung Schönegg keine Ltg 90 150 800 72'000

8 1.3 Abhängig 
Belavista

Mollis Leitung Hagnenstr. Bis 
Känelstr.

150 280 150 750 210'000

1.1 laufend Mollis / 
Näfels

Anpassung Steuerung Mollis
und Näfels

100'000

33 2 Niederurnen Leitung Verbindung 
Schulhaus Büel bis Poststr., 
Niederurnen 
(Transportleitung NW 300 
zu Ringleitung  NW 200)

keine Ltg 200 200/300 260'000

34 2 Niederurnen Bezugs-Klappen und 
Messungen Büel u 
Dorfbach, Abtrennung nördl. 
Teil Niederurnen

300'000

2 Niederurnen Anpassung Steuerung Bilten
/ Niederurnen

100'000

31 3 Oberurnen Transportleitung Landstr.  
bis Flechsenstrasse 

keine Ltg 500 150/200 750 375'000

32.1 3 2018 Oberurnen 
/Niederurnen

Transportleitung Espenstr. 
Niederurnen (entlang SBB)  
bis Flechsenstrasse 
Oberurnen

keine Ltg 380 200 800 304'000

32.2 3 Oberurnen 
/Niederurnen

Transportleitung Espenstr. 
Niederurnen (entlang SBB)  
bis Flechsenstrasse 
Oberurnen

keine Ltg 320 200 800 256'000

27.1 3 2018 Näfels Transportleitung 
Autobahnzubringer bis 
Linthbrückli Näfels inkl.  
Schwärzistrasse Näfels

keine Ltg 790 250
 (150 

Schwärzistr)

950 750'500

27.2 3 Näfels / 
Oberurnen 

Transportleitung 
Flechsenstrasse Oberurnen 
bis Linthbrückli inkl.  
Schwärzistrasse Näfels

keine Ltg 1'530 200/250 950 1'453'500

30 4 Oberurnen Leitung Linthlistr. bis 
Länderstrasse

keine Ltg 370 150 700 259'000

Spätere Erweiterungen ohne hohe Priorität (Ausführung mit weiteren Werken)

1 4 Mollis Verbund mit WV Glarus 
(Flugplatz bis Netstal)

keine Ltg 300

40 4 Bilten Verbindungsleitung 
Wiesenstrasse (2. 
Verbundleitung)

keine Ltg 250
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7.1 4 Mollis Aufhebung Reservoir Bäch

20 5 Näfels ev. Brandschutz im Tunnel 
Umfahrung Näfels

keine Ltg 150

21 5 Näfels Tschachenstrasse 125 150

36 4 Mollis Transportleitung Linthbrückli 
bis  Mulerenrunse

keine Ltg 510 150 700 357'000

35 4 2018 Näfels Transportleitung
Linthbrückli - Linthbrücke 
(Zschokkeareal/Stichstrasse 
Näfels)

keine Ltg 550 150 751 413'000
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I. Jährliche Benutzungsgebühren  

Art. 01 Grundgebühr 
 
1. Die jährliche Grundgebühr gemäss Art. 47 Abs. 4 WR beträgt:  

Fr.  58.00 pro m3 Nenndurchfluss (Qn) des Wasserzählers.  
2. Die minimale Grundgebühr beträgt Fr. 145.00. 
3. Sind Zähler mit dem Dauerdurchflusswert Q3 (neue europäische Messgeräte-

Richtlinie MID) bezeichnet, so ist der Wert Qn nach folgender Tabelle 
massgeblich:  

 
Qn (m3/h)  1.5  2.5  3.5  6  10  
Q3 (m3/h)  2.5  4  6.3  10  16  

 
4. Für zusätzliche Zähler, die der Differenzmessung dienen, wird 30% der 

Grundgebühr erhoben. Dient der zusätzliche Zähler für die Messung von nicht 
öffentlichem Wasserbezug (z. B. Nutzung von Regenwasser, eigene Quelle, 
Grundwasser usw.), so entfällt die Grundgebühr für diesen Zähler. 

 

Art. 02 Mengengebühr 
 
1. Die jährliche Mengengebühr gemäss Art. 47 Abs. 6 WR beträgt:  

 
  Fr. 1.16 pro m3 Trinkwasserbezug  

 

II. Vorübergehende Anschlüsse (Bauwasser usw.)  
 
1. Für vorübergehende Anschlüsse wird die Höhe der Mengen- und Grundgebühr 

je nach Aufwand vom Ressort festgelegt. 
 

III. Einmalige Anschlussgebühr 
 
1. Die einmalige Anschlussgebühr beträgt:  

 
  Fr. 15.00 pro m2 Geschossfläche (GF)  

 

IV. Private Brunnenrechte  
 
1. Gebühren gemäss Art. 17 WR: 

a) Für Kontrolle und Unterhalt des Kalibrierungsventils:  
  jährlich pauschal Fr. 30.00  
b) Für Kontrolle und Unterhalt des Wasserzählers: 
  20% der jährlichen Grundgebühr gemäss Punkt 1.1  
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c) Für zusätzlichen Wasserbezug gemäss Art. 17 Abs. 4 WR: in der Regel die  
  ganze Grundgebühr gemäss Punkt 1.1 sowie für die zusätzliche Menge die  
  ganze Mengengebühr gemäss Punkt 1.2 

 

V. Minimaler Rechnungsbetrag / Mehrwertsteuer 
 
1. Mindestbeträge, die gemäss Art. 52 WR nicht in Rechnung gestellt werden: 

 
  Fr. 20.00. 
 

2. Bei allen Preisen wird die Mehrwertsteuer zusätzlich verrechnet. 
 
 

 
 
Glarus Nord, 20. Dezember 2017 
 
GEMEINDERAT GLARUS NORD 

 
 
 
 
 

Martin Laupper  Andrea Antonietti 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin 
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